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Das gesetzliche Diskriminierungsverbot gilt für

• Hoheits- und Privatwirtschaftsverwaltung u.a.
 des Landes NÖ und der NÖ Gemeinden: 
 z.B. Gewährung von NÖ Wohnbauförderung, 
 NÖ Mindestsicherung, NÖ Sozialhilfe, Ausstellung
 von NÖ Jagdkarten, etc.
• natürliche und juristische Personen, deren Tätigkeiten auf
 der Grundlage von NÖ Landesgesetzen erfolgen:
 z.B. Betrieb privater Pfl egeheime, etc.

Was ist eine verbotene Diskriminierung?

Niemand darf aufgrund bestimmter persönlicher Merkmale
benachteiligt werden. Verboten sind nachteilige
Ungleichbehandlungen aus folgenden Gründen:

• Geschlecht
• Ethnische Zugehörigkeit
• Religion/Weltanschauung
• Behinderung
• Alter
• Sexuelle Orientierung

Verboten sind folgende Formen der Diskriminierung: 

Unmittelbare und mittelbare Diskriminierung, Belästigung
und sexuelle Belästigung, Anstiftung und Diskriminierung
durch Assoziierung.

Geschützte Lebensbereiche sind insbesondere:

1. Zugang zu selbstständiger Erwerbstätigkeit,
2. Zugang zur Berufsberatung, der Berufsausbildung, etc.
3. Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer Arbeitnehmer- oder
 Arbeitgeberorganisation, 
4. Sozialschutz, einschließlich der sozialen Sicherheit
 und der Gesundheitsdienste,
5. soziale Vergünstigungen,
6. Bildung,
7. Zugang zu und Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen,
 die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen,
 einschließlich Wohnraum.

Die NÖ Antidiskriminierungsstelle kann helfen

(vertraulich – unbürokratisch – hilfreich)
• Information und Unterstützung 
• Schlichtungsversuche 
• unabhängige Untersuchungen 
• unabhängige Berichte und Empfehlungen

Was ist im Falle einer Diskriminierung zu beachten?

• Möglichst rasch Beratung einholen 
• Verschiedene Fristen zur Geltendmachung
 von Ansprüchen
• Vor Einbringung einer Gerichtsklage ist zwingend die NÖ
 Antidiskriminierungsstelle mit dem Vorwurf
 der Diskriminierung zu befassen  (Schlichtungsversuch)
• Vor Gericht gilt Beweislastumkehr
• Schadenersatz wird in Geld geleistet


